
AGB – Allgemeine Geschä0sbedingungen 
 

1. GELTUNGSBEREICH 

Für alle Lieferungen/Leistungen/ Angebote, die „SchriFgrade“ leistet, gelten diese Allgemeine GeschäFsbedingungen (AGB) in gülLger Fassung. Diese gelten für 
alle künFigen GeschäFsbeziehungen, auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.  
Bedingungen des Vertragspartners kommen nicht zur Geltung.  

2. VERTRAGSPARTNER 

Der Kaufvertrag kommt zustande mit: 

SchriFgrade 
Sandra Gradenegger 
Zehenthofstrasse 33 
A – 9500 Villach   

UID: ATU 70259613 

3. PREISANGEBOTE 

Die Angebote von SchriFgrade sind unverbindlich und gelten soweit, dass die grundsätzlichen AuFragsdaten unverändert bleiben. Bei nachträglichen 
Änderungen erfolgt eine angemessene Nachberechnung. Der Kunde sLmmt mit der Bestellung verbindlich dem Angebot zu.  
 
4. AUFTRAGSERTEILUNG 

Sollte keine solche Datei vom Kunden vorgelegt werden, wird der AuFragnehmer auf Grund der AuFragsdaten einen Entwurf anferLgen oder von einer Dricirma 
anferLgen lassen, und diese gesondert in Rechnung stellen. Unsere Entwürfe sind urheberrechtlich geschützt. 
Für die RichLgkeit beigestellter Grafikdateien des AuFraggebers übernimmt SchriFgrade keinerlei  
HaFung oder GaranLe. Solche Dateien sind in vektorisierter Form im Maßstab 1:1 beizufügen, die Auflösung so hoch als möglich. Verfügt der Vertragspartner 
nicht über eine solche Datei oder nimmt das Angebot der Logoerstellung in Anspruch, so wird dies gesondert in Rechnung gestellt und unter Umständen bei 
Zustandekommen der weiteren FerLgung teils oder zur Gänze gegenverrechnet.  
 
5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN und ZAHLUNGSVERZUG 

Ab Erhalt der Rechnung ist diese innerhalb 7 Tage ohne jeden Abzug zu begleichen. Skontoabzüge müssen zuvor mit SchriFgrade vereinbart werden.  Bei 
Zahlungsverzug behält sich SchriFgrade die Verrechnung von Verzugszinsen vor.  
 
LIEFERUNG und GEFAHR 

Die Lieferung erfolgt ab dem Standort von SchriFgrade. Die Art des Versandes liegt in derer Ermessen. Lieferzeiten sind In-Etwa-Zeiten. Ab Übergabe an das 
Versandunternehmen oder den AuFraggeber geht die Gefahr zur Gänze an den AuFraggeber über.  

7. GEWÄHRLEISTUNGEN 

Jeder Korrekturabzug und jede gelieferte Ware sowie erfolgte FerLgung ist vom AuFraggeber jedenfalls zu prüfen.  
Bei ReprodukLonen gilt die eventuelle geringfügige Abweichung vom Original vom AuFraggeber als genehmigt.  
Sollte es trotz sorgfälLger Verarbeitung zu offensichtlichen Mängeln kommen, sind diese unverzüglich, spätestens aber innerhalb 2 Werktagen an SchriFgrade 
schriFlich zu melden. Handelt es sich um gerechoerLgte Beanstandungen ist SchriFgrade gerne bereit, bis zu der Höhe des AuFragswertes nachzubessern oder 
Ersatz zu liefern. Für die GaranLe der Lebensdauer im Allgemeinen und Farben sowie Formen von Drucken, Folien und allen anderen geleisteten Arbeiten gelten 
je nach Art und Verwendung unterschiedliche Angaben.  
Um die GaranLeansprüche erhalten zu können gelten die Wartungs- und ReinigungsvorschriFen. Diese werden dem Vertragspartner auf Wunsch gerne erklärt.  

8. EIGENTUMSVORBEHALT 

Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt die Ware uneingeschränktes Eigentum von SchriFgrade.  

9.GERICHTSSTAND: Für sämtliche RechtsstreiLgkeiten ist das sachlich in Betracht kommende Gericht der Stadt Villach zuständig. Zur Anwendung kommt 
ausschließlich österreichisches Recht. Beide Vertragsparteien unterwerfen sich dieser Gerichtsstandsvereinbarung.  

Stand dieser AGB Jänner 2023. Der Kunde und erklärt sich ausdrücklich mit den in den AGB befindlichen Vertragsbedingungen einverstanden.  


